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steht. Gemeindeverordnete und -Vorsteher verwalten ähnlich
wie die städtischen Behörden die Gemeindeangclegenheiten.

Zur Verwaltung der Polizei werden mehrere Land¬
gemeinden zu einem Amtsbezirk vereinigt, in dem der von
dein Oberpräsidenten ans der Zahl der Amtsangehörigen er¬
nannte Amtsvorsteher die Polizei als Ehrenamt verwaltet.

4. In den Kreisen sind als Selbstverwaltnngsbehörden
gebildet der Kreistag mit dem Kreisausschuß unter
Vorsitz des Landrats, in den Provinzen der Provin¬
ziallandtag und Provinzialausschuß unter Vorsitz
des vom Provinziallandtag gewählten Landesdirektors
(Landeshauptmanns). Diese Behörden verwalten die rein wirt¬
schaftlichen Ausgaben des Kreises und der Provinz, setzen dei,
Kreis- und Provinzialhanshalt sest und schreiben Kreis- und
Provinzialsteuern aus.

5. Selbstverwaltnngsbehörden wirken auch mit bei dem
Erlaß von P o lize i v e r ord n nng e n. Zu diesem Zweck be¬
steht neben den, Amtsvorsteher der A in ts a n s sch n ß , neben
dem Landrat der K r e i s a n s sch u ß (in Stadtkreisei, neben dem
Bürgermeister der S t a d t a u s s ch u ß), neben de», Regierungs¬
präsidenten der B e z i r k s a u s s ch u ß und neben den, Oberpräsi¬
denten der P r o v i n z i a l r a t.

Durch diese Zuziehung von Laien (gewöhnlichen Bürgern)
zu den Behörden der allgemeinen Landesverwaltnng werden die
Bürger vor der Willkür der Polizei geschützt; auch braucht nie¬
mand sich eine rechtswidrige Anwendung der Gesetze gefallen
zu lassen, sondern kann auch gegen Behörden sein Recht suchen
im sog. Verw altnngs streitv ersahren.

6. Die außerpreußischen Staaten.

§ 18. Ihre Verfassung und Verwaltung.
1. Die beiden Mecklenburg sind ständische Erb-

monarchieen, in denen die Regenten durch die aus dem
Mittelalter erhaltenen Landstände, nämlich Ritterschaft und
Städte, beschränkt sind; eine geschriebene „Verfassung" giebt
es nicht. — Die drei freien oder H a n s e st ä d t e Hamburg,
Lübeck und Bremen sind konstitutionelle Repu¬
bliken, deren Regierung durch den Senat unter Vorsitz des
regierenden Bürgermeisters geführt und von einer Volksver¬
tretung, der Bürgerschaft, beschränkt wird. — Elsaß-
Lothringen ist unmittelbares Reichsland, dessen Landes¬
herr der Kaiser ist; dieser wird vertreten durch den von ihn,
ernannten Statthalter in Straßburg, dem eine gewählte


